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AUFENTHALTSERLAUBNIS
nach § 25a AufenthG

Dieser Aufenthaltstitel richtet sich an 
gut integrierte Jugendliche 
und Heranwachsende.
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Sie sind jugendlich oder jung volljährig 
(14 Jahre – 26 Jahre alt).

Sie besitzen 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104c 
AufenthG oder 
seit mindestens 12 Monaten eine Duldung 
für Ihren Aufenthalt in Deutschland.

Sie müssen sich seit mindestens 3 Jahren
erlaubt, geduldet oder gestattet in 
Deutschland aufhalten.

Sie besuchen seit mindestens 3 Jahren
erfolgreich die Schule in Deutschland 
oder haben einen Schulabschluss 
oder einen Berufsabschluss erreicht.

Sie müssen den ersten Antrag spätestens 
mit 26 Jahren stellen.
Für eine Verlängerung nach § 25a AufenthG 
können Sie älter sein.

Es muss eine positive Integrationsprognose 
vorliegen.

Zum Beispiel wird ein Schulabschluss oder 
ein Ausbildungs-/Berufsabschluss erwartet.

Es werden insgesamt alle Integrations-
leistungen gewürdigt.

Zum Beispiel 
Sprachkenntnisse 
ehrenamtliches Engagement 
aktive Vereinsmitgliedschaften

VORAUSSETZUNGEN 
für den § 25a AufenthG

Sie müssen sich zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung bekennen wollen.

Sie müssen mit Ihrem Einkommen Ihren 
Lebensunterhalt selbst sichern können.

Sie dürfen keine Sozialleistungen beziehen.
Das gilt nicht, wenn Sie gerade eine schulische 
oder andere berufl iche Ausbildung machen.

Ihre Identität muss geklärt sein und Sie 
müssen Ihren Pass vorlegen.

Ihr Antrag wird abgelehnt, wenn Sie 

falsche Angaben gemacht haben oder
über Ihre Identität oder Staatsangehörigkeit 
getäuscht haben 

und damit Ihre Abschiebung verhindert haben.

Ihr Antrag wird abgelehnt, wenn Sie 
in Deutschland wegen einer vorsätzlichen 
Straftat verurteilt wurden.

Unproblematisch sind:

Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen oder
bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten,
die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem 
Asylgesetz nur von Ausländer_innen began-
gen werden können.

ABLEHNUNGSGRÜNDE


